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44006 AX_StehendesGewaesser (G) Widmung (WDM) 1310 Gewässer I. Ordnung - Bundeswasserstraße

'Gewässer I. Ordnung - Bundeswasserstraße' ist ein Gewässer, das der Zuständigkeit des Bundes obliegt.

Widmung (WDM) 1320 Gewässer I. Ordnung - nach Landesrecht

'Gewässer I. Ordnung - nach Landesrecht' ist ein Gewässer, das der Zuständigkeit des Landes obliegt.

Widmung (WDM) 1330 Gewässer II. Ordnung

'Gewässer II. Ordnung' ist ein Gewässer, für das die Unterhaltungsverbände zuständig sind.

Widmung (WDM) 1340 Gewässer III. Ordnung

'Gewässer III. Ordnung' ist ein Gewässer, das weder zu den Gewässern I. noch II. Ordnung zählt.

Erfassungskriterium: Fläche >= 0,1 ha / WSG vollzählig ab Fläche >= 10 ha, sonst in Auswahl

Es wird bei der Attributart 'Name' nur die unverschlüsselte Lagebezeichnung geführt.

Konsistenzbedingung: 'Stehendes Gewässer’ darf nur eine gemeinsame Kante mit 42003 'Straßenachse’, 42005 'Fahrbahnachse’, 42008 
'Fahrwegachse’, 42014 'Bahnstrecke’, 53003 'WegPfadSteig' oder 53006 'Gleis' haben, wenn die Objekte eine Relation hatDirektUnten zu 

einem Objekt 53001 'BauwerkImVerkehrsbereich’, 53008 'EinrichtungenFuerDenSchiffsverkehr’ mit Werteart 1460 'Anleger’ oder 53009 
'BauwerkImGewaesserbereich’ haben.

AAA-AS 7.1.2

Die Vergabe von WDM erfolgt auf der Grundlage von 

Fachinformationen

Kein Beispiel


